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GEsETzGEBUNG

Alte rechtslAGe Für bAuleistunGen 
wiederherGestellt

Haben sie als Bauunternehmer eine Bauleistung an einen Bau-
träger erbracht, musste dieser bisher die Umsatzsteuer anmel-
den und ans Finanzamt abführen. Aufgrund eines Urteils des 
Bundesfinanzhofs (BFH) aus dem letzten Jahr und den darauf-

hin veröffentlichten Schreiben des Bundesfinanzministeriums 
sollte es dagegen darauf ankommen, ob der Bauträger die an 
ihn erbrachte Leistung seinerseits zur Erbringung einer derarti-
gen Leistung verwendet. Wir haben darüber bereits informiert. 
Weil dies zu großer Rechtsunsicherheit geführt hat, hat der Ge-
setzgeber im sogenannten Kroatiengesetz die Regelungen zur 
entstehung der umsatzsteuerschuld bei bauleistungen ge-
ändert und die frühere rechtslage ab dem 01.10.2014 wieder-
hergestellt.
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Besonders brisant ist nun, welche übergangsvorschriften für 
welche zeiträume gelten und wie die Regelungen in zukunft um-
gesetzt werden sollen. Für Altfälle, also alle offenen Fälle vor 
dem 15.02.2014, gilt:

 ● Die Umsatzsteuerfestsetzung wird nur dann geändert, wenn 
der Leistungsempfänger (Bauträger) die Umsatzsteuer, die er 
zu Unrecht abgeführt hat, vom Finanzamt erstattet haben will.

 ● Der Baudienstleister muss gleichzeitig eine korrigierte Rech-
nung mit Umsatzsteuerausweis erstellen.

 ● Die noch nicht erhaltene Umsatzsteuer (und damit den zu we-
nig gezahlten Rechnungsbetrag durch den Bauträger) sollte er 
ans Finanzamt abtreten und den Bauträger informieren.

Für Bauleistungen zwischen dem 15.02.2014 und dem 
01.10.2014 bleibt es bei den Grundsätzen aus dem BFH-Urteil: 
Nur wenn die Leistung an einen Bauträger erbracht wird, der 
wiederum eine Baudienstleistung verrichtet, gilt der Wechsel der 
steuerschuldnerschaft.

zusätzlich kann sich der Bauträger ab sofort vom Finanzamt 
bescheinigen lassen, dass er nachhaltig Baudienstleistungen 
erbringt. Die Bescheinigung gilt drei Jahre lang und kann nur 
mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Auch hier findet 
ein Wechsel der steuerschuldnerschaft statt. Auf den Einzelfall 
kommt es nicht mehr an.

sind die Beteiligten einer falschen rechtlichen Auffassung gefolgt, 
kommt es laut Gesetzgeber darauf an, ob ein steuerausfall droht. 
Ist dem nicht so, bleibt der Bauträger als Leistungsempfänger der 
schuldner der Umsatzsteuer. Allerdings müssen Baudienstleis-
ter und Bauträger hierfür übereinstimmend davon ausgegangen 
sein, dass ein Wechsel der Steuerschuldnerschaft vorliegt.

wo entsteht die umsAtzsteuer bei 
eleKtronischen dienstleistunGen?
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zum 01.01.2015 wird in der EU das sogenannte MOss-Verfahren 
(Mini One Stop Shop, auch M1SS genannt) eingeführt. Im deut-
schen sprachgebrauch wird es auch als kleinste einzige Anlauf-
stelle (KEA) bezeichnet. Notwendig ist MOSS erst durch die am 

03.07.2014 beschlossenen umsatzsteuerlichen Änderungen im 
sogenannten Kroatiengesetz geworden. Um die damit einherge-
henden neuen Anforderungen in der innereuropäischen steuer-
praxis zu entschärfen, bildet MOss eine vereinfachende An-
laufstelle zur Anmeldung der umsatzsteuer. Im Detail betrifft 
dies Leistungen im Bereich Telekommunikation, Rundfunk und 
Fernsehen sowie auf elektronischem weg an Privatpersonen 
erbrachte dienstleistungen innerhalb der eu.

Bisher erfolgte die Versteuerung an dem Ort, an dem das Unter-
nehmen seinen sitz hat. Aufgrund des Kroatiengesetzes gelten 
jedoch künftig die Dienstleistungen als an dem ort erbracht, an 
dem der private Käufer wohnt. Betroffene Unternehmen müss-
ten sich daher eigentlich in jedem Land, in dem sie Leistungen an 
private Endverbraucher erbringen, registrieren lassen und dort 
die jeweiligen Umsätze erklären.

Um das zu verhindern, ermöglicht das (freiwillige) MOSS- 
Verfahren dem unternehmen, seine Umsätze in dem EU-staat 
zu erklären, in dem es selbst ansässig ist. (Achtung: Grenz-
überschreitende Lieferungen von Gegenständen, die im Internet 
bestellt werden, fallen nicht unter die Neuregelung!) Wollen Sie 
das neue Verfahren nutzen, sollten sie aus steuerrechtlicher und 
wirtschaftlicher sicht noch folgende Punkte beachten:

 ● zuerst müssen sie sich beim Bundeszentralamt für steuern 
für das MOss-Verfahren registrieren.

 ● Anschließend sollten sie sich über die unterschiedlichen 
Mehrwertsteuersätze in den verschiedenen EU-Ländern und 
Ihre Preiskalkulation Gedanken machen.

 ● schließlich müssen sie Ihre Umsätze regelmäßig melden und 
die entsprechende Umsatzsteuer zahen. Üblicherweise haben 
sie hierfür bis zum 20. Tag nach Ablauf eines Quartals zeit.

hinweis: Ab dem 01.10.2014 besteht die Möglichkeit, sich 
zu registrieren. Deshalb sollten sie sich möglichst bald ent-
scheiden, ob sie am MOss-Verfahren teilnehmen wollen, 
und die nötigen Vorbereitungen treffen, um unerwünschte 
steuerliche Konsequenzen und unnötigen Mehraufwand zu 
vermeiden. Wir unterstützen Sie gern.

UNTERNEHMER

VorsteuerAbzuG und umsAtzbesteuerunG 
bei teilunternehmerischer PKw-nutzunG

Aus der Anschaffung eines Fahrzeugs, das sie ausschließlich für 
Ihr Unternehmen nutzen, können Sie im Regelfall den vollen Vor-
steuerabzug beanspruchen. Gerade Pkws werden jedoch fast 
immer auch für private Fahrten genutzt. Zu diesen teilunterneh-
merisch genutzten Fahrzeugen hat das Bundesfinanzministeri-
um nun sehr umfangreich stellung genommen.
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beispiel: Ein schreiner erwirbt einen Pkw für 23.800 €. Er 
beabsichtigt, das Fahrzeug zu 60 % für seine schreinerei zu 
nutzen. Er hat nun ein Wahlrecht, ob er den Pkw 

 ● insgesamt seiner unternehmerischen Tätigkeit zuordnet, 
 ● in vollem Umfang in seinem nichtunternehmerischen Be-

reich belässt oder 
 ● nur im Umfang der tatsächlichen (gegebenenfalls zu 

schätzenden) unternehmerischen Verwendung seiner un-
ternehmerischen Tätigkeit zuordnet.

Die höhe des Vorsteuerabzugs hängt davon ab, welche Ent-
scheidung er trifft:

 ● Bei einer vollen zuordnung kann regelmäßig der volle Vor-
steuerabzug - in diesem Fall 3.800 € - beansprucht werden.

 ● Wird der Pkw gar nicht zugeordnet, fällt ein Vorsteuerabzug 
komplett weg.

 ● Bei einer zuordnung in höhe der unternehmerischen Ver-
wendung - hier 60 % - können nur anteilig Vorsteuern (maxi-
mal 60 %) abgezogen werden.

zu beachten ist, dass bei einer Veräußerung auch nur der dem 
Unternehmensvermögen zugeordnete Anteil des Fahrzeugs bei 
der Umsatzsteuer zu versteuern ist.

hinweis: Im Regelfall dürfte sich die volle Zuordnung zum 
Unternehmensvermögen anbieten. In besonderen Konstella-
tionen kann jedoch auch eine anderweitige zuordnung sinn-
voll sein. Wir beraten Sie gerne dazu.

Ausserordentliche einKünFte: 
Auch bei bilAnzierenden 
Gewerbetreibenden beGünstiGt

Für außerordentliche Einkünfte wie zum Beispiel Vergütungen 
für mehrjährige Tätigkeiten oder Entschädigungen sieht das 
Einkommensteuergesetz eine besondere Tarifbegünstigung vor. 
Diese gleicht die Progressionsnachteile aus, die ein entschädi-
gungsbedingt erhöhtes Einkommen nach sich zieht. Nach einem 
neuen Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) kann diese ermäßigte 
Besteuerung auch von bilanzierenden Unternehmern und Bezie-
hern von Gewinneinkünften genutzt werden.

hinweis: zu den Gewinneinkünften gehören jene aus Land- 
und Forstwirtschaft, aus Gewerbebetrieb und aus selbstän-
diger Arbeit.

Im Urteilsfall hatte der Betreiber eines Spielsalons (bilanzieren-
der Gewerbetreibender) nachträglich von der Rechtsprechung 
des Europäischen Gerichtshofs profitiert, nach der Umsätze mit 
Geldspielautomaten umsatzsteuerfrei zu belassen sind. Für die 
Jahre 1997 bis 2002 hatte er nun Anspruch auf Umsatzsteuer-
rückerstattung in Höhe von 70.000 €. Das Finanzamt aktivierte 
diese Forderung im Anschluss an eine Außenprüfung im Jahres-
abschluss zum 31.12.2005 nach. Der Unternehmer akzeptierte, 
wollte aber für den entsprechenden Gewinnteil die ermäßigte 
besteuerung für Vergütungen aus mehrjähriger tätigkeit in 
Anspruch nehmen.

Der BFH hat dem Unternehmer diese Vergünstigung zugespro-
chen und erklärt, dass sie nach dem Gesetzeswortlaut weder 
auf bestimmte einkunfts- noch auf bestimmte Gewinn-
ermittlungsarten beschränkt ist. zwar hatte der BFH diese 
Tarifbegünstigung bislang einzig Einnahmeüberschussrechnern 
zugesprochen, hieraus darf aber nicht geschlossen werden, dass 
Bilanzierer prinzipiell davon ausgeschlossen sind.

hinweis: Die Entscheidung begünstigt insbesondere bilan-
zierende Gewerbetreibende. sofern sie außerordentliche 
Einkünfte bislang mit ihrem regulären Einkommensteuertarif 
versteuert haben, sollten Sie prüfen, ob Sie gegen noch nicht 
bestandskräftige Steuerbescheide mit einem Einspruch vor-
gehen können.

FREIBERUFLER

mitwirKunGsPFlicht Geht Vor 
VerschwieGenheitsPFlicht
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Ärzte, steuerberater, Rechtsanwälte und andere Berufsträger 
unterliegen einer Schweigepflicht. steuerrechtlich wird diese 
Pflicht immer dann bedeutsam, wenn sie mit den interessen der 
Finanzbehörden kollidiert. soll beispielsweise das Fahrten-
buch eines Arztes steuerlich anerkannt werden, muss es Daten 
wie die Adresse und den Namen der besuchten Patienten enthal-
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ten. Diese Daten dürfen Ärzte aus berufs- und strafrechtlichen 
Gründen aber keinem Unbefugten offenbaren.

Es stellt sich also die Frage, wie sie mit diesem Dilemma umge-
hen können. Denn grundsätzlich muss bei betrieblichen Fahrzeu-
gen eine Privatnutzung ausgeschlossen oder per Fahrtenbuch 
abgrenzbar sein. Es kann aber auch eine pauschale Methode 
- die sogenannte 1-%-Methode - gewählt werden, um die Privat-
nutzung des Fahrzeugs steuerlich zu würdigen.

Auch das Finanzgericht Hessen (FG) musste sich diesem Di-
lemma kürzlich stellen: Ein steuerberater hatte ausgeführt, sein 
Dienstfahrzeug nicht privat genutzt zu haben. Ein Fahrtenbuch 
zum Nachweis wollte er unter Verweis auf seine Schweigepflicht 
aber nicht vorlegen.

Das FG ließ sich nur zum Teil auf diese Debatte ein und erklärte, 
dass betriebliche Fahrzeuge, die zur Privatnutzung zur Verfügung 
stehen, grundsätzlich auch als privat genutzt betrachtet werden. 
Will der Nutzer dies widerlegen, muss er seine Behauptung durch 
einen aussagekräftigen Gegenbeweis nachvollziehbar machen. 
Denn die Mitwirkungspflichten gegenüber dem Finanzamt ste-
hen mit Blick auf eine korrekte Besteuerung prinzipiell über der 
Schweigepflicht. In einem anderen zusammenhang - nämlich 
bei den Bewirtungsaufwendungen - hatte der Bundesfinanzhof 
bereits identisch geurteilt. Im zweifel also für die steuer?

hinweis: Nicht ganz. sie können diesem Dilemma durch 
Ausweichen auf die pauschale 1-%-Regelung aus dem Weg 
gehen. Im Rahmen einer steuerplanung können wir auch er-
mitteln, welche Konsequenzen diese Methode für sie hat. 
sprechen sie uns gern an.

GMBH-GEscHÄFTsFÜHRER

bmF AKtuAlisiert seine meinunG 
zum VerlustAbzuG

seit 2008 ist der Verlustuntergang bei Kapitalgesellschaften al-
lein davon abhängig, ob Anteile an der Gesellschaft veräußert 
werden. Eine Überführung von überwiegend neuem Betriebsver-
mögen in die Gesellschaft ist nicht länger maßgeblich.

Die entsprechende Vorschrift des Körperschaftsteuergesetzes 
lässt einen großen Interpretationsspielraum zu. Das Bundesfi-
nanzministerium (BMF) hatte deshalb im Juli 2008 ein Schreiben 
zur Auslegung der Vorschrift veröffentlicht. Seitdem hat sich je-
doch viel getan. Neben mehrfacher Änderung des Gesetzes hat 
der Bundesfinanzhof (BFH) hierzu zahlreiche Urteile gefällt.

Die Finanzverwaltung möchte ihre Lesart daher jetzt aktualisie-
ren und hat den Entwurf eines neuen Schreibens vorbereitet, der 

den maßgeblichen Wirtschaftsverbänden zur Stellungnahme 
übersandt wurde. In dem Entwurf sind insbesondere folgende 
neue Lesarten des BMF wichtig:

 ● Konzernklausel: Wirtschaftlich sinnvolle Umstrukturierungen 
innerhalb eines Konzerns sollen nicht mit einem Verlustunter-
gang bestraft werden. sofern an dem übertragenden und dem 
übernehmenden Rechtsträger dieselbe Person beteiligt ist, 
bleibt der Verlust erhalten. Eine Personengesellschaft oder ein 
anderer Personenzusammenschluss kann jedoch nicht diesel-
be Person in diesem sinne sein. steht also eine Personenge-
sellschaft an der spitze eines Konzerns, ist diese Klausel nicht 
anwendbar.

 ● unterjähriger beteiligungserwerb: In diesem Punkt hat die 
Verwaltung ihre Meinung an ein positives Urteil des BFH an-
gepasst. Bislang vertrat sie die Auffassung, dass ein bis zum 
Beteiligungserwerb entstandener Gewinn nicht mehr mit dem 
Verlustvortrag, der untergeht, verrechnet werden kann. So 
mussten auf den Gewinn noch steuern gezahlt werden. Da die 
Finanzverwaltung nun umgedacht hat, ist eine Verlustverrech-
nung noch möglich.

beispiel: Eine GmbH hat zum 31.12.2013 einen Verlust-
vortrag von 200.000 €. Am 01.04.2014 wurden alle Anteile 
an der GmbH an einen Erwerber verkauft. Im ersten Quar-
tal 2014 erwirtschaftete die Gesellschaft einen Gewinn von 
30.000 €. 

Nach neuer Verwaltungsauffassung kann der Gewinn von 
30.000 € mit dem Verlustvortrag verrechnet werden.

hinweis: Es bleibt abzuwarten, wie die Verbände zu dem 
Entwurf stellung nehmen und welche Änderungen sich bis 
zur endgültigen Fassung noch ergeben werden.

ARBEITGEBER UND ARBEITNEHMER

Kein unterjähriGer wechsel 
zur FAhrtenbuchmethode

Steht Ihnen als Arbeitnehmer ein Dienstwagen zur privaten Nut-
zung zur Verfügung, lohnt sich die Führung eines Fahrtenbuchs. 
Denn aus den darin aufgezeichneten Fahrten können sie mitun-
ter einen niedrigeren privaten Nutzungsvorteil herleiten, als es 
bei Anwendung der pauschalen 1-%-Regelung der Fall wäre. Ein 
Fahrtenbuch ist insbesondere dann steuerlich vorteilhaft, wenn 
der Anteil der privaten an den gesamten Fahrten nur gering ist, 
das Fahrzeug insgesamt nur wenige Kilometer pro Jahr zurück-
legt oder ein bereits abgeschriebener bzw. gebrauchter Pkw ge-
fahren wird.
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hinweis: In der Praxis hat es sich bewährt, dass der Ar-
beitgeber den geldwerten Vorteil des Arbeitnehmers im 
Lohnsteuerabzugsverfahren zunächst nach der pauscha-
len 1-%-Regelung ermittelt. Der Arbeitnehmer reicht sein 
Fahrtenbuch nach Ablauf des Jahres zusammen mit seiner 
Einkommensteuererklärung beim Finanzamt ein (Escape-
Klausel). Werden die Aufzeichnungen anerkannt, setzt das 
Finanzamt den steuerpflichtigen Arbeitslohn im Einkommen-
steuerbescheid herab, so dass dem Arbeitnehmer zu viel 
gezahlte Lohnsteuer erstattet wird.

Allerdings erkennen die Finanzämter nur ganzjährig geführte 
Fahrtenbücher an - der Bundesfinanzhof (BFH) hat diese Auffas-
sung bestätigt. Laut BFH ist ein unterjähriger wechsel von der 
1-%-Methode zum Fahrtenbuch für dasselbe Fahrzeug steuer-
lich unzulässig, da bei der Fahrtenbuchmethode die gesamten 
Fahrzeugaufwendungen und die Gesamtfahrleistung zugrun-
de gelegt werden müssen. Bei einem nur monatsweise geführten 
Fahrtenbuch ist das nicht möglich.

hinweis: Das gilt allerdings nur für den unterjährigen Wech-
sel bei Nutzung desselben Dienstwagens. Wer während 
des Jahres einen neuen Dienstwagen erhält, darf auch zu 
diesem zeitpunkt mit der Aufzeichnung seiner Fahrten be-
ginnen.

HAUsBEsITzER

VorFälliGKeitsentschädiGunG 
ist nicht AbziehbAr

Sofern Sie eine Darlehensschuld vorzeitig ablösen, um ein Ver-
mietungsobjekt schuldenfrei veräußern zu können, dürfen Sie 
eine deshalb an die Bank gezahlte Vorfälligkeitsentschädigung 
nicht als Werbungskosten bei den Vermietungseinkünften ab-
ziehen - das geht aus einem neuen Urteil des Bundesfinanzhofs 
(BFH) hervor.

Das Gericht erklärte, diese Entschädigungszahlung stehe in 
keinem wirtschaftlichen zusammenhang mit steuerbaren 
einkünften. Laut BFH beruht zwar die Vorfälligkeitsentschädi-
gung auf dem ursprünglichen Immobiliendarlehen. Das auslö-
sende, für die Annahme eines Veranlassungszusammenhangs 
maßgebliche Moment liegt allerdings in der vorzeitigen Ablösung 
des Darlehens und nicht im ursprünglichen Abschluss des Dar-
lehensvertrags. Dieser vorzeitige Ausstieg war darauf zurückzu-
führen, dass die Vermieterin das veräußerte Objekt schuldenfrei 
übereignen wollte. Deshalb bestand kein wirtschaftlicher zusam-
menhang zwischen Vorfälligkeitsentschädigung und vorheriger 
Vermietung mehr (was einen Kostenabzug ermöglicht hätte), 

stattdessen ergab sich ein neuer steuerlich unerheblicher zu-
sammenhang zwischen Entschädigung und Veräußerung.

Das Gericht erklärte weiter, dass im Urteilsfall auch die neue 
BFH-Rechtsprechung zum Abzug nachträglicher schuldzinsen 
keinen Kostenabzug ermöglicht, da die klagende Vermieterin die 
Restschuld vollständig durch den Verkaufserlös der Immobilie 
tilgen konnte.

hinweis: Vorfälligkeitsentschädigungen können somit al-
lenfalls als Veräußerungskosten im Rahmen eines privaten 
Veräußerungsgeschäfts abgezogen werden. Das setzt aber 
voraus, dass das Vermietungsobjekt innerhalb der Zehn-
jahresfrist ge- und verkauft wurde. Können Vermieter die 
Kosten auf diesem Wege abziehen, kann ein etwaig entste-
hender Verlust nur noch mit anderen Gewinnen aus privaten 
Veräußerungsgeschäften verrechnet werden.

ALLE sTEUERzAHLER

hAushAltsnAhe dienstleistunGen: 
bFh erKennt winterdienst AuF 
öFFentlichen GehweGen An

©
 Ir

in
a 

Fi
sc

he
r -

 F
ot

ol
ia

.c
om

Haben sie einen Winterdienst mit der schneeräumung auf und 
vor Ihrem Grundstück beauftragt, waren dessen Kosten bislang 
nur anteilig als haushaltsnahe Dienstleistungen abziehbar. Grund 
ist eine Weisung des Bundesfinanzministeriums (BMF), die einzig 
die Räumungskosten innerhalb der eigenen Grundstücksgren-
zen begünstigt. Wird der Schnee von öffentlichen Gehwegen vor 
dem Grundstück beseitigt, wird die Leistung laut BMF nicht mehr 
im Haushalt erbracht und ist somit steuerlich nicht abziehbar.
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In einem neuen Urteil erkennt der Bundesfinanzhof (BFH) die 
Kosten für den Winterdienst auf öffentlichen Gehwegen vor dem 
Grundstück als haushaltsnahe Dienstleistungen mit folgender 
Begründung an: Der Haushalt wird nicht streng durch die Grund-
stücksgrenzen begrenzt, daher sind auch dienstleistungen 
außerhalb der Grundstücksgrenzen abziehbar, sofern es sich 
um Tätigkeiten handelt, die

 ● üblicherweise von Familienmitgliedern erbracht werden,
 ● in unmittelbarem räumlichen zusammenhang mit dem Haus-

halt stehen (grundstücksangrenzend sind) und
 ● dem haushalt dienen.

Alle drei Voraussetzungen trafen auf den Winterdienst vor dem 
Grundstück zu, so dass der BFH dem privaten Auftraggeber ei-
nen Kostenabzug zugestand.

hinweis: Momentan wenden die Finanzämter diese Recht-
sprechung noch nicht allgemein an, sondern folgen der 
strengeren Weisung des BMF. Es bleibt abzuwarten, ob die 
Finanzverwaltung der Ansicht des BFH folgt. Wurden Ihnen 
die Kosten für den Winterdienst auf öffentlichem Grund ab-
erkannt, können sie Einspruch gegen Ihren Einkommen-
steuerbescheid einlegen und auf das BFH-Urteil verweisen. 
So halten Sie Ihren Bescheid zunächst offen und profitieren 
später von einer geänderten Verwaltungsauffassung.

ebAy: wAnn ist eine unternehmerische 
tätiGKeit GeGeben?

Bereits in der Vergangenheit hat der Bundesfinanzhof (BFH) zur 
Unternehmereigenschaft bei eBay-Verkäufen stellung genom-
men. Auch in einem aktuellen Verfahren ging es darum, ob die 
Registrierung bei eBay und die Verkäufe von Schmuckgegen-
ständen zu einer unternehmerischen Tätigkeit führen.

Eine Verkäuferin hatte sich im Juni 2003 beim Auktionshaus 
eBay als „seller“ registriert. sie gab in der zeit bis August 2003 
und später noch einmal von Juli bis November 2005 sowie im Ap-
ril 2006 insgesamt 40 Verkaufsangebote auf eBay ab. Dabei han-
delte sie überwiegend mit Schmuck und Uhren. Im Jahr 2004 gab 
sie darüber hinaus 16 Kleinanzeigen in verschiedenen Tageszei-
tungen in Deutschland und Österreich auf. Darin bot sie ebenfalls 
schmuckstücke oder Pfandscheine über schmuckgegenstände 
zum Verkauf an. Die angegebenen Werte der Verkaufsobjekte 
reichten von 990 € bis 22.500 €.

Die Verkäuferin ging davon aus, dass sie keine unternehmeri-
sche Tätigkeit im sinne des Umsatzsteuergesetzes ausübte. Der 
BFH war allerdings der Auffassung, dass sie zumindest von 2003 
bis Frühjahr 2006 als unternehmerin tätig war. Mindestens 
56 Verkaufsanzeigen - so der BFH - habe sie aufgegeben. Die 
genauen Umsätze daraus ließen sich nicht mehr ermitteln. Daher 
schätzte das Finanzamt die Umsätze für das streitjahr 2004 auf 
etwa 58.000 €. Für diesen rechtmäßig geschätzten Betrag war 
sie also umsatzsteuerpflichtig.

hinweis: Die Verkäuferin konnte auch nicht von der Klein-
unternehmerregelung Gebrauch machen, da ihre Umsätze 
oberhalb der Betragsgrenzen für die Regelung lagen. Da-
nach muss ein Unternehmer keine Umsatzsteuer zahlen, so-
lange seine Umsätze dauerhaft unter 17.500 € liegen. sofern 
der Umsatz im Vorjahr unter dem Betrag von 17.500 € gele-
gen hat, kann der Umsatz für das laufende Jahr prinzipiell bis 
zu 50.000 € betragen. Beide Grenzen waren eindeutig über-
schritten. Dass es sich um eine schätzung handelte, spielte 
dabei auch keine Rolle.

zAhlunGstermine steuern und soziAlVersicherunG

(*) Letzter Tag der Zahlungsschonfrist, nicht für Bar- und Scheckzahler. Zahlungen mit Scheck sind erst drei Tage nach dessen Eingang bewirkt.

10.09.2014 (15.09.2014*)
• Umsatzsteuer

(Monatszahler)

• Lohnsteuer mit solz u. Kist
(Monatszahler)

• Einkommensteuer mit solz u. Kist
(Vorauszahlung)

• Körperschaftsteuer mit solz
(Vorauszahlung)

26.09.2014
• Sozialversicherungsbeiträge

september 2014

Mo Di Mi Do Fr sa so

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 (*) 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

- 6 -

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung 
kann trotz sorgfältiger Bearbeitung nicht übernommen werden. Zu den be-
handelten Themen wird gerne weitere Auskunft erteilt.

09/2014


